
DER SONNTAGSFLOH  

Infos: sonntagsfloh.de    

Flohmarktordnung 2026 
Oldenburg-Etzhorn – Parkplatz Kaufland 

Varel-Altjührden – Parkplatz Maschal Möbel 
 

 

Einweisung der Stellplätze am Veranstaltungstag ab 6 Uhr morgens durch die Ordner*innen 
Marktzeit (Verkaufszeit): von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Die Warenbestückung der Tische und die Präsentation der Ware darf nicht vor 10:30 Uhr 
erfolgen. Dies ist behördlich vorgeschrieben! 

 
Der Standabbau ist nach Marktende bis 17:30 Uhr abzuschließen. 

Wir bitten darum, die genutzte Standfläche sauber zu hinterlassen. 

Bitte den Müll mitnehmen! 
 

• Die Standpauschale für einen PKW-Platz mit Tisch bis zu einer Länge des PKW, bis 5 Meter 
Länge, beträgt 40 Euro. Alles über die Länge von 5 Metern hinaus wird mit 5 Euro je 
angefangenen Meter dazu berechnet.  

• Bei Großfahrzeugen (z. B. Sprinter, Transporter, Wohnmobil, LKW etc.) beträgt die Pauschale 
55 Euro bis 7,50 Meter Länge. Jeder angefangene Meter darüber hinaus wird mit 5 Euro 
zusätzlich berechnet. 

• Für Stände ohne ein Fahrzeug berechnen wir 10 Euro pro Meter.  

• Stände von Kindern mit kindertypischen Artikeln werden mit 3 Euro pro Meter berechnet. 

 
Die Standgebühr ist NUR an die mit einer orangefarbenen Weste bekleideten Ordner*innen zu 
entrichten. Du erhältst dafür einen Beleg, der am Markttag aufzubewahren und auf Verlangen 
vorzuzeigen ist. 

Es darf angeboten werden: 
Trödel, Antiquitäten, Spielzeug, alte und gebrauchte Gegenstände, Bücher, Kleidung etc..  
 

Verboten sind: 
Gewerbsmäßiger Handel, Neuware, Lebensmittel und Getränke, Pflanzen und Blumen, Tiere, Hieb- 
und Stichwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände, Symbole und Literatur mit 
nationalsozialistischem Inhalt, sowie kriegsverherrlichendem Charakter und Kraftfahrzeuge.  
Fremdwerbung ist auf dem gesamten Gelände verboten. Zuwiderhandlungen werden regresspflichtig 

verfolgt. 
 

Fundsachen sind bei den Ordner*innen oder am Infostand abzugeben. 
 

Diese Marktordnung sowie den Anordnungen der Veranstalter und Ordner*innen ist Folge zu leisten, 
andernfalls erfolgt ein Platzverweis. 

Die Marktaufsicht obliegt dem Veranstalter DER SONNTAGSFLOH, Oldenburg 

http://www.sonntagsfloh.de/

